
liegt, vor. Mitberatend waren der Rechts- und der Innenaus
schuß, deren Stellungnahmen in die Beratung einbezogen wur
den. Zur Beratung wurden der Leiter des Amtes für Statistik und 
der stellvertretende Leiter der Wahlkommission der DDR, der zu 
den Kommunalwahlen tätig war, hinzugezogen. Weiterhin fan
den schriftlich vorgelegte Erfahrungen der Zentralen Wahlkom
mission Eingang in die Beratung des Ausschusses.

Die Vertreter aller Fraktionen brachten die in der Aussprache 
vorgebrachten Anträge auf Veränderung in die Beratung ein. Sie 
wurden eingehend berücksichtigt.

Jetzt zu den Änderungen im einzelnen:

Im § 2, Abs. 1 auf der Seite 2 wurde der Wahltermin mit dem 
14. Oktober festgelegt.

Zur Seite 2, § 3 bitte ich Sie, die Drucksache zur Hand zu neh
men. Hier sind die Zahlen der Abgeordneten nachzutragen. Sie 
haben in der Begründung des Ländereinführungsgesetzes die 
Entscheidungen der Zuordnung der 15 Kreise zu den Ländern 
entsprechend den Kreistagsanträgen und den Zeitdruck, der da
bei entstanden ist, vernommen. Aus diesem Grunde war auch 
die Anzahl der Abgeordneten erst in der vergangenen Nacht 
festzulegen. Ich bitte Sie also, hier nachzutragen:

„Vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden Ab
weichungen bestehen die Landtage aus folgenden Abgeord
neten:

Landtag des Landes Brandenburg 88 Abgeordnete
Landtag des Landes Mecklenburg-Vorpommern

66 Abgeordnete
Landtag des Landes Sachsen 160 Abgeordnete

(Oh-Rufe)

Landtag des Landes Sachsen-Anhalt 90 Abgeordnete 
Landtag des Landes Thüringen 88 Abgeordnete.“

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf folgendes ver
weisen: Wenn solche Kreisentscheide angefochten würden, hat 
das Einfluß auf die Anzahl der hier berechneten Abgeordneten 
entsprechend der Wahlkreisanzahl.

Zur Gliederung des Wahlgebietes im § 4 gab es einen Antrag, 
die 60 000 Einwohner je Wahlkreis zu reduzieren. Das hätte Ein
fluß gehabt auf die Zahl der Abgeordneten. Hier wurde sich an
gelehnt an entsprechende Regelungen der Länderwahlrechte 
der Bundesrepublik. Allerdings wurde darauf hingewiesen, in 
der Regel 60 000 Einwohner hier anzuführen, um mehr auf den 
Kern und nicht auf die Abweichung 25 vom Hundert hinzuarbei
ten.

Nun zum sensiblen Thema Wahlkreise des Abs. 2, wo hier vor
geschlagen wird, die Wahlkreiseinteilung durch das Präsidium 
der Volkskammer festzulegen und als Anlage zu diesem Gesetz 
zu veröffentlichen. Hier hat es eine sehr lange Diskussion im 
Ausschuß gegeben; sie kann aus den gleichen Gründen wie 
schon genannt heute nicht vorgelegt werden. Der Ausschuß für 
Verfassung und Verwaltungsreform schlägt aus diesem Grunde 
über die Gesetzesformulierung hinaus folgendes Verfahren vor, 
das mit dem Amt für Statistik zeitlich auch so abgestimmt ist.

Am Montag, dem 23. Juli, erhalten alle Regierungsbeauftrag
ten fernschriftlich die Wahlkreiseinteilung und sollten die Bera
tung mit den Abgeordneten der Gruppen der Bezirke nutzen, 
darüber zu beraten und Veränderungswünsche anzuregen. Daß 
diese nötig sind, zeigt das Beispiel des Kreises Eilenburg in einer 
ersten Vorlage, der in drei Teile zerschnitten war. Das entspricht 
keineswegs den vom Amt für Statistik im Ausschuß vorgetrage
nen Grundsätzen, möglichst Grenzen von Gemeinden, Kreisen 
und kreisfreien Städten nicht zu durchschneiden.

Ich möchte hier auch darauf verweisen, daß die Fraktion der 
SPD den Dissens zu dieser Verfahrensweise im Ausschuß deut
lich gemacht hat. Ich möchte aber auch sagen, daß ich es nicht 
für günstig und auch nicht für machbar halten würde, in der

Volkskammer hierüber zu entscheiden, weil jeder Abgeordnete 
nur seine regionalen Interessen vertreten würde, sondern daß 
die Verfahrensweise bei den Regierungsbevollmächtigten hand
habbarer ist und dem Präsidium der Volkskammer eine inhaltli
che Entscheidung letzten Endes abnimmt und Sie eine Bestäti
gung vorzunehmen haben, bei der Sie sich auf die entsprechen
den Diskussionen in den Bezirken stützen können. Aus diesem 
Grunde schlägt der Ausschuß vor, dem Verfahren in dieser Wei
se Rechnung zu tragen.

Weitere Veränderungen des Gesetzes, die vorgenommen wur
den, sind im § 7 Abs. 1 eine Anfügung, die im Zusammenhang 
steht mit dem § 7 Abs. 6, der neu hineingekommen ist, nämlich ei
ne Sperrklausel von 5% einzuführen. Dazu gab es sowohl vom 
Rechts- als auch Innenausschuß die Stellungnahmen, und in der 
1. Lesung wurden ja die entsprechenden Vorschläge hierzu 
schon gemacht.

Der Vollständigkeit halber dazu und zu der nächsten Ände
rung möchte ich auch das Minderheitenvotum von PDS und 
Bündnis 90/Grüne gegen diese Entscheidung des Ausschusses 
vermerken.

In dem Absatz 6 ist weiterhin berücksichtigt worden, daß Par
teien nationaler Minderheiten in die Sperrklausel nicht einbezo
gen wurden - es wurde also dem Antrag der Sorben, hier ent
sprechend Behandlung zu finden, im Ausschuß nachgegangen.

Zum § 8 Abs. 1 wurde dem Antrag von PDS und Bündnis 90, 
Grüne, das Ausländerwahlrecht einzuführen, nicht Rechnung 
getragen - auch hier das Minderheitenvotum dieser beiden 
Fraktionen.

Zum § 8 Abs. 3 möchte der Ausschuß anmerken, daß eine Über
prüfung geltender Rechtsvorschriften des Gesundheitswesens 
für notwendig erachtet wird und daß gleichfalls bei der Erarbei
tung des Rehabilitierungsgesetzes noch einmal ein Rückpfiff er
folgt, ob auch entsprechend alles zu berücksichtigen wäre im 
Rehabilitierungsgesetz, was mit dem Abs. 3 im § 8 zusammen
hängt.

Zum § 18: Dort fand eine Verkürzung der Termine statt. Hier 
beginnt also eine ganze Reihe von Terminverkürzungen um je
weils 10 Tage. Ich komme dann bei § 22 noch einmal darauf zu
rück, weil dort eigentlich des Pudels Kern dieser Terminkette 
liegt.

Im Absatz 1 zum 55. Tag, das war vorher der 65., gleichfalls im 
Absatz 3. Im § 20 Beteiligungsfeststellung wird aus dem 58. Tag 
der 48.

Paragraph 22: Der 58. Tag im Absatz 1 wurde gelassen. Das ist 
also die öffentliche Bekanntmachung. Aber in Absatz 2 und 3-—' 
wird aus dem 50. der 40. Tag. Hierüber hat es eine lange und zähe 
Diskussion gegeben, die letztendlich zu der Überzeugung ge
führt hat, daß eine weitere Terminverkürzung nicht zu vertreten 
ist. Eine weitere Verkürzung würde die Briefwahl gefährden, 
und alle Fraktionen haben eindeutig festgestellt, daß die Brief
wahl eine gewaltige Errungenschaft dieses Wahlgesetzes dar
stellt.

Ich möchte auch noch an dieser Stelle alle Parteien auffordern, 
die sich an der Wahl zum Landtag beteiligen, diese Termine 
strikt einzuhalten, weil wir in der Terminkette festgestellt ha
ben, daß sie so eng sind, daß jede Abweichung letzen Endes den 
Wahltermin gefährden würde und die angestrengte Arbeit in 
den Wahlkommissionen und Wahlbüros nicht gerade befördert.

Im Paragraph 24 Abs. 5 ist eine weitere Terminverkürzung 
vorgenommen auf den 31. Tag, eine weitere im §25 auf den 
30. Tag.

Im Paragraph 36 Abs. 2 wurde eine Ergänzung eingefügt, die 
die Entschädigung regelt, nämlich daß der Freistellende die 
Entschädigung erhält, um also die nach Abs. 1 hier zur Aus
übung von Ehrenämtern ohne Abzug am Lohn und Gehalt fi
nanzielle Regelung durch die Betriebe und GmbH zu gewähr
leisten.
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